
AUSLANDS-BAFÖG
Was ist Auslands-BAföG?
Beim BAföG im Ausland gilt: Es setzt sich zur Hälfte aus 
einem Zuschuss und zur anderen Hälfte aus einem zins-
losem Darlehen zusammen. Das heißt, nach Studienende 
musst du nur die Hälfte des Geldes zurückzahlen.

Wer hat Anspruch auf BAföG im Ausland?
Jede*r, die*der einen Studienaufenthalt oder ein Pflichtpraktikum 
im Ausland absolviert. Innerhalb der EU und in der Schweiz kannst 
du für dein ganzes Studium gefördert werden. Im Rest der Welt 
musst du bereits ein Jahr in Deutschland studiert haben, erst 
dann kannst du die Förderung im Ausland für maximal ein Jahr 
bekommen. Dabei muss ein Studium im Ausland mindestens ein 
Semester, ein Pflichtpraktikum mindestens zwölf Wochen dauern.

Wer ist meine Ansprechperson?
Dein Antrag wird in einem rollierenden System vom BAföG-
Team entsprechend des Eingangsdatums bearbeitet. Du 
hast daher keine gleichbleibende Ansprechperson.

Wichtig
Wenn du bereits in Deutschland eine BAföG-Förderung erhältst, 
kann diese nicht ins Ausland mitgenommen werden. Für eine Förde-
rung im Ausland musst du einen gesonderten Antrag stellen.



Wann und wo muss ich den Antrag stellen?
Den Antrag auf Auslandsförderung solltest du bereits sechs Monate 
vor Beginn deines Auslandsaufenthaltes stellen. Je nachdem 
wo du diesen absolvierst, sind andere BAföG-Ämter in ganz 
Deutschland zuständig. Die Zuständigkeiten findest du auf
studentenwerke.de/de/node/1047

Wie soll ich einen Antrag stellen?
Mit BAföG Digital kannst du deinen BAföG-Antrag bequem am 
Computer erstellen, bearbeiten und digital versenden. Falls du eine 
Offline-Kontaktmethode bevorzugst, kannst du dir die BAföG-
Formulare für einen Aufenthalt in Asien oder der Türkei aber auch 
auf unserer Website herunterladen. Zuständig für diese Länder 
ist unser BAföG-Amt in der Bismarckstraße 24 in Reutlingen.

Falls du es zum Semesterstart nicht mehr schaffst, alle nötigen Formulare 
auszufüllen, kannst du zur Fristwahrung erst mal einen formlosen Antrag 
abschicken und dann zeitnah alle fehlenden Dokumente nachreichen.

Wie hoch ist die Förderung?
Die Förderung im Ausland entspricht der finanziellen Hilfe, die du in 
Deutschland erhältst. Hinzu kommen einige Zuschläge, zum Beispiel 
für die Hin- und Rückreise, die Krankenversicherung oder eventuell 
anfallende Studiengebühren. Einen BAföG-Antrag für den geplanten 
Auslandsaufenthalt zu stellen lohnt sich: selbst wenn dein BAföG-Antrag 
im Inland wegen ausreichenden finanziellen Möglichkeiten abgelehnt 
wird, könnte dein Auslandsaufenthalt trotzdem bezuschusst werden.

http://www.studentenwerke.de/de/node/1047
https://www.my-stuwe.de/wp-content/uploads/Formloser-Antrag-Inland.pdf


Für welche Länder sind wir zuständig?
Afghanistan, Bahrain, Bangladesch, Bhutan, Brunei Darussalam, 
China, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Israel, Japan, Jemen, Jordanien, 
Kambodscha, Katar, Kuwait, Laos, Libanon, Malaysia, Malediven, 
Mongolei, Myanmar, Nepal, Nordkorea, Oman, Pakistan, Phil-
ippinen, Saudi Arabien, Singapur, Sri Lanka, Syrien, Südkorea, 
Taiwan, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam.
 
 
Antragstellung & Formulare 
my-stuwe.de/bafoeg/auslandsbafoeg/formulare/

KONTAKT

Amt für Ausbildungsförderung Reutlingen

Postadresse 
Postfach 26 42 
72716 Reutlingen

Besucheradresse 
Bismarckstraße 24 
72764 Reutlingen

07121 / 9477-0 
Telefonische Sprechzeiten 
Mo, Mi  13:30 - 15:30 Uhr 
Di, Do  09:00 - 11:00 Uhr 
Besuchszeiten nach Terminvereinbarung

auslandsbafoeg@sw-tuebingen-hohenheim.de

http://www.my-stuwe.de/bafoeg/auslandsbafoeg/formulare/
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